
Wiederholung

• Was gibt es für unterschiedliche Register?

• Was ist die Bedeutung des Registers?

• Was bedeutet: - Allgemeine Publikation

- Schutzfunktion 

- Kontrollfunktion 

• eintragungspflichtig vs. eintragungsfähig

• deklaratorisch vs. konstitutiv

• Definition eines (Handels-)Gewerbes

• Welche Arten von Kaufmännern gibt es?

1
Handels-, Gesellschafts- und Registerrecht                                                           

Dozentin Frau Adelhoefer



Definition Firma

• § 17 HGB

• Firma = Name des Unternehmens + Rechtsformzusatz

• Sachfirma
• Bezieht sich auf Unternehmensgegenstand

• Personalfirma
• Bezieht sich auf einen Personennamen mit Bezug zum Unternehmen

• Fantasiefirma
• Frei erfunden, ohne Bezug zum Unternehmensgegenstand oder einem 

Personennamen

• Mischfirma
• Kombination aus den zuvor genannten
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Um welche Art von Firma handelt es sich?

• Buchfachhändler X-Berg e.K.

• Backshop 123 GmbH

• Myregal GmbH

• Sven Steiger e.K.

• H. Prigge Automatiktüren Beteiligungs-GmbH

• GARTEC GmbH
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Grundsätze der Firmenbildung

• Bedingungen für Firma
• Kennzeichnungskraft, §18 Abs. 1 HGB

• Unterscheidungskraft, §§18 Abs. 1, 30 Abs. 1 HGB

• Nicht irreführend (keine Täuschung), §18 Abs. 2 HGB

• Keine gleiche oder im Kern gleiche Firma am selben Ort (Gemeinde)

• Rein den Gegenstand des Unternehmens beschreibende Begriffe sind 
nicht unterscheidungskräftig
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Grundsätze der Firmenbildung

• Namensteil + Rechtsformzusatz (§ 19 HGB) = Firma
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Firmenfortführung und Inhaberwechsel

• §§ 21, 22 HGB

• Kaufmann überträgt Unternehmen auf eine andere Person

• neue Inhaber kann Unternehmen mit der bisherigen Firma fortführen 
oder den bisherigen wirtschaftlichen Erfolg nutzen

• Zusatz: Nachfolger XYZ
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Inhaberwechsel

• Gründe: Veräußerung oder Erbfall

• Wenn der Erwerber die Firma unter der bisherigen Firma fortführt, 
Erwerber und bisherige Inhaber verpflichtet, den Inhaberwechsel und 
die Firmenfortführung anzumelden.

• Der bisherige Inhaber muss seine Zustimmung zur Firmenfortführung 
erteilen (§ 22 HGB). 

• Alle bisher begründeten Verbindlichkeiten und bisher entstanden 
Forderungen gehen auf den Erwerber über (§ 25 Abs. 1 HGB). 

• Wird die Firma nicht fortgeführt, so hat der Inhaber bzw. im Erbfall 
die Erben das Erlöschen der Firma anzumelden. 
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Firmenfortführung

• Voraussetzungen der Firmenfortführung: 
• bei Namensänderung des Inhabers, 

• Verkauf des Handelsgewerbes mit der Firma, 

• durch Erben wird das Geschäft weitergeführt, 

• Verpachtung des Handelsgeschäfts mit der Firma. 

• Firma = Rechtsbegriff nicht Rechtspersönlichkeit
• Kann daher nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden

• §23 HGB

• Wird Unternehmen ohne Firma übertragen ist die Firma erloschen
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Firmenfortführung bei Inhaberwechsel Bsp.

Der Einzelkaufmann Hubert betreibt unter dem Namen „Sportgeschäft 
Huber e.K. einen Laden. Er veräußert das Geschäft an Hermann Meier. 
Sofern der bisherige Firmeninhaber zustimmt, kann die Firma wie folgt 
fortgeführt werden:

- Sportgeschäft Huber e.K.

- Sportgeschäft Huber e.K., Inhaber Herman Meier

- Sportgeschäft Huber, Nachfolger e.K.

- Sportgeschäft Herman Meier, ehemals Huber e.K.
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Haftungsausschluss

• Erwerber haftet mit seinem Vermögen unbegrenzt für alle 
Forderungen

• Haftungsausschluss (§ 25 Abs. 2 HGB) →Haftung kann ausgeschlossen 
werden 
• Käufer und Verkäufer müssen dies beantragen (Frist: sechs Wochen)

• erst mit Eintragung in das Handelsregister und öffentlicher Bekanntmachung 
wirksam 

• Eilt-Sache!
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Anmeldungen zum Handelsregister

• Können deklaratorisch oder konstitutiv sein

• Die Anmeldung hat folgenden Inhalt: 
• die Firma, 

• den Ort der Niederlassung, 

• Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort des Einzelkaufmannes sowie 

• die inländische Geschäftsanschrift. 

• Die Anmeldung ist gem. § 12 HGB in notariell beglaubigter Form 
einzureichen. Der Notar reicht diese dann in elektronischer Form ein. 
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Rechtsformen in 
Handelsregister Abt. A

Handels-, Gesellschafts- und Registerrecht
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Handelsregister Abt. A

Einzelkaufleute Personenhandelsgesellschaften

• Offene Handelsgesellschaft (oHG)

• Kommanditgesellschaft (KG)

• Kapitalgesellschaft & Co. KG

• Juristische Personen nach § 33 HGB, 
• Europäische wirtschaftliche 

Interessenvereinigungen (EWIV)
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Einzelkaufmann/-frau

• Ist-Kaufmann (§ 1 HGB) → verpflichtet anzumelden 

• Kann-Kaufmann (§ 2HGB) → nicht verpflichtet

• Bezeichnung gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB 

• Haftung: persönlich unbeschränkt

• Vertretung: allein
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Handelsregister Abt. A

Einzelkaufleute Personenhandelsgesellschaften

• Offene Handelsgesellschaft (oHG)

• Kommanditgesellschaft (KG)

• Kapitalgesellschaft & Co. KG

• Juristische Personen nach § 33 HGB, 
• Europäische wirtschaftliche 

Interessenvereinigungen (EWIV)
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Offene Handelsgesellschaft – OHG 

• §§ 105 ff. HGB

• OHG ist eine Gesellschaft
• Deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes,

• Unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist und

• Bei der die Gesellschaft den Gläubigern mit ihrem gesamten Vermögen haften

• Min. 2 Gesellschafter (natürliche oder juristische Person)
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Offene Handelsgesellschaft – OHG

Anmeldung:

OHG ist von allen Gesellschafternzur Eintragung in das HR anzumelden

• Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort jedes Gesellschafters

• Firma (Rechtsformzusatz § 19 Abs. 1 Nr. 2 HGB)

• Sitz der Gesellschaft

• Allgemeine, ggf. konkrete abweichende Vertretungsbefugnis

• Prokuristen

• Geschäftsanschrift in einem Mitgliedsstaat der EU
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Offene Handelsgesellschaft – OHG

Haftung:

• Gesellschafter haften persönlich unbeschränkt (§ 126 HGB) und 
gesamtschuldnerisch (§ 421 BGB)

• Haftung bis 5 Jahre nach Ausscheiden aus der Gesellschaft

• Neue Gesellschafter haften für Verbindlichkeiten die vor Eintreten 
entstanden sind (§ 127 HGB)

• Haftungsausschluss möglich (§ 28 Abs. 2 HGB)
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Offene Handelsgesellschaft – OHG

Vertretung (§ 124 HGB): 

• Jeder Gesellschafter kann alleine vertreten

• Im Gesellschaftervertrag können abweichende Reglungen getroffen 
werden (z.B. geschäftsführender Gesellschafter oder Ausschluss)

• Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB möglich
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Abstrakte und konkrete Vertretungsbefugnis

Abstrakte VB → VB gilt für alle (Grundsatz)

Konkrete VB  → VB ist für Einzelne anders

MERKEN:

• Jede Gesellschaft hat eine abstrakte (allgemeine) VB.

• Abweichendes für einzelne Gesellschafter kann, muss aber nicht 
geregelt werden (Optional)
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Abstrakte und konkrete Vertretungsbefugnis

Beispiel:

Abstrakt: „Jeder Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein.“

• Konkret:  „Gesellschafter A vertritt nur gemeinsam mit Gesellschafter B.“
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Abstrakte und konkrete Vertretungsbefugnis

Übliche konkrete Vertretungsbefugnisse:

• „Gesellschafter G ist von der Vertretung ausgeschlossen.“

• „Gesellschafter G vertritt die Gesellschaft allein.“

• „Gesellschafter G vertritt die Gesellschaft mit einem weiteren 
Gesellschafter.“

• „Gesellschafter G vertritt nur gemeinsam mit Gesellschafter B.“
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Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB

26

Insichgeschäfte

Selbstkontrahierung
Ein Vertreter nimmt im Namen 
des Vertretenen mit sich selbst 

ein Rechtsgeschäft vor.

Mehrvertretung
Eine Person nimmt im Namen 
des Vertretenen mit sich selbst 

im Namen eines Dritten ein 
Rechtsgeschäft vor.
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Abstrakte und konkrete Vertretungsbefugnis

Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB kann erteilt werden:

§181 Alt. 1 BGB:

„mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen 
Rechtsgeschäfte abzuschließen“

§181 Alt. 2 BGB:

„mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter Dritter 
Rechtsgeschäfte abzuschließen.“

§181 Alt. 1, 2 BGB (vollst. Befreiung v. d. Beschr. des §181 BGB):

„mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen und als 
Vertreter Dritter Rechtsgeschäfte abzuschließen.“
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Offene Handelsgesellschaft – OHG

• Eine Änderung ist durch alle Gesellschafter zur Eintragung 
anzumelden §§ 106, 130 HGB. 

• Gründe für das Ausscheiden eines Gesellschafters können sein: 
• Tod eines Gesellschafters, 

• Über das Vermögen eines Gesellschafters wurde das Insolvenzverfahren (auch 
Nachlassinsolvenz) eröffnet, 

• einem Gesellschafter wurde gekündigt, 

• auf Grund eines gerichtlichen Urteils (§ 139 HGB)
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Offene Handelsgesellschaft – OHG

Beendigung/Liquidation :

• Nur unter § 138 Abs. 1 HGB Bedingungen möglich: 
• durch den Ablauf der Zeit, wenn diese für einen bestimmten Zeitraum 

gegründet wurde

• durch Beschluss der Gesellschafter

• wenn über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde 

• durch gerichtliche Entscheidung
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Offene Handelsgesellschaft – OHG

Liquidation (§§ 143 ff. HGB):

• Verbindlichkeiten begleichen, Forderungen einziehen, sonstige 
Vermögenswerte (Büroausstattung, mögliche Grundstücke, Maschinen 
etc.) „zu Geld machen“

• Gesellschaft ist weiterhin existent und nimmt am Rechtsverkehr teil

• Liquidatoren treten an die Stelle der Gesellschafter und werden mit 
Vertretungsbefugnis in das Handelsregister eingetragen

• Erlöschen der Firma in das Handelsregister anmelden (§ 150 HGB) 

→ Registerblatt wird gerötet, Akte ist zehn Jahren aufzubewahren,

    Register ist dauernd aufzubewahren 
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